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Kantonaler Richtplan,
Teilrevision Energie und zugehörige Anderung Energiegesetz;

Anhörung und öffentliche Auflage vom 2. Juli bis 31. Oktober 2024

Einwendung zur Richtplanung - Beschränkung auf <<Windenergie>>

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken lhnen für die Gelegenheit zur Vernehmlassung in der eingangs enryähnten
Sache. Da wir auf der elektronischen Plattform der Baudirektion keine Dokumentenvor-
lage mit Gestaltungsmöglichkeiten gefunden haben, erstatten wir unsere Vernehmlas-
sung innert der angesetzten Frist schriftlich auf .Papier.

Da unsere Gemeinde in erster Linie von den geplanten Windturbinen negativ betroffen
würde, beschränken wir die Vernehmlassung auf das Thema <Windenergie>. Bei der
Ausarbeitung wurden wir unterstützt von Dr. Hans Maurer, Zürich.

Namens der Gemeinde Dägerlen stellen wir die folgenden



Anträge:

1. Es sei im Sinne der: folgenden Ausführungen eine korrekte Sachverhaltserhe-
bung und Rechtsanwendung vorzunehmen und der Richtplan (Karte und Text)
sowie Erläuterungsbericht, gestützt auf die neuen Erkenntnisse, zu überarbeiten.
Ahschliessend sei zu den Ergebnissen und Vorakten erneut eine Vernehmlas-
sung durchzuführen.

2. Eventuell sei der geplante Eintrag für das Eignungsgebiet KS-19:

Eignungsgebiet Berg (Dägerlen (Nr. 12),

in der Richtplankarte Nord nicht vorzunehmen und im Kapitel Windenergie im Rich
plantext (Kap. 5.4.2.c, s. 17, 21 und 37) zu streichen.> (Eventualantrag 1)

3. Eventuell seien beim geplanten Eintrag für das Eignungsgebiet Ks-19

Eignungsgebiet Berg (Dägerlen (Nr. 12)

die vier Teilgebiete "Lindenholz/Süessenberg", "Jagdhütte/Dreiforren", Naturschutz
verbindungskorridor <Rümbeli> und <Buechenryeiher> sowie enryeitere Schutzwas-
serzone "Quellfassung Berg" in der Richtplankarte Nord nicht vorzunehmen und in
Kapitel Windenergie im Richtplantext (Kap. 5.4.2.c, S. 17, 21 und37)zu streichen.
(Eventualantrag 2)
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Begründungen
1. Betroffenheit der Gemeinde Dägerlen

Die Gemeinde Dägerlen (nachfolgend auch kurz <<Gemeinde>>) besteht aus den fünf Dör-
fern Dägerlen, Oberuuil, Berg, Rutschwil und Bänk. Die Gemeinde an sich, die fünf Dörfer,
ihre Bewohnerlnnen und die Natur wären von den geplanten fünf Windturbinen im Eig-
nungsgebiet Nr. 12 Berg (Dägerlen) stark negativ betroffen. Die Auswirkungen sind vielfäl-
tig. Zu den schlimmsten gehören:

o Verschandelung der Ortsbilder und der Landschaft,

o Gefährdung der Natur, namenflich von Fledermäusen und Vögeln

o Zerstörung von Wald,

. Gefährdung derTrinkwasserversorgung,

. Lärm und lnfraschall,

. Enteignung von Land,

o Entwertung von lmmobilien,

o Landschaftliche Unverträglichkeit (siehe landschaftsästhetisches Gutachten)

o Entzug des Mitspracherechts der Gemeinde.
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Bei der Gemeinde ist insbesondere die Gemeindeautonomie tangiert. Nach Art. BS Abs. 3
Kantonsverfassung ist einer Gemeinde in solchen Fällen umfassend das rechfliche Ge-
hör zu gewähren. Dazu gehört auch, dass der Sachverhalt durch den Kanton korrekt ab-
geklärt wird, weil andernfalls sowohl für die Gemeinde wie auch für den Kanton die Grund-
lagen für eine objektive Meinungsbildung und einen rechtskonformen Entscheid fehlen.
Wir verweisen hiezu auf den Bundesgerichtsentscheid 1C_64412019, 1 C_64 Bl2O1g vom
4. Februar 2021 (Deponiestandort Tägernauer Holz).

Bislang wurde die Gemeinde in keiner Weise angehört und der Sachverhalt für die geplan-
ten Richtplaneinträge wurde durch den Kanton nur in sehr mangelhafter Weise aufgearbei-
tet. Schlimmer noch: Das Gesprächsangebot seitens der Gemeinde, mit Herr Regierungs-
rat Neukom und seinen Fachleuten vor Ort das Gebiet zu begutachten, wurde bis heute
nicht beantwortet. lm Gegenteil, gemäss Mail der Baudirektion vom g. August 2)24wurde
versprochen, dass der Leiter Kommunikation, Herr Bonderer, diesbezüglich mit der Ge-
meinde Kontakt aufnehmen würde. Dies ist bis heute nicht passiert.

Wie wir im Folgenden ausführen, muss deshalb der Sachverhalt - namentlich nach Mass-
gabe des Bundesrechts - geklärt werden, weil sonst die Gemeinde ihren Anspruch auf
rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 Bundesverfassung) nicht wahrnehmen kann und zudem
auch kein (bundes-)rechtskonformer Entscheid für den Richtplaneintrag möglich ist.

2' Mangelhafte sachverhaltsklärung (Begründung von Antrag 1)

2-1 Bundesrechtliche vorgaben für die sachverhartskrärung

Schon nach dem bisherigen Recht galt der Grundsatz, dass Vorhaben mit gewichtigen
Auswirkungen auf Raum und Umwelt (wozu Windturbinen gehören) einer Grundlage im
Richtplan bedürfen (Art. 8 Abs. 2 Bundesgesetz über die Raumplanung tRpcl) und dass
hierzu die rechtsrelevanten Sachverhalte bei den zur Aufnahme in den Richtplan geplan-
ten Gebieten erhoben werden müssen, weil nur auf der Basis dieser Grundlagen eine
rechtskonforme Interessenabwägung möglich ist. So wurden etwa in der Vergangenheit
bei allen Richtplaneinträgen für Windparks je die im konkreten Gebiet vorkommenden Vö-
gel und Fledermäuse, wenn auch teils mangelhaft, so immerhin mit Felderhebungen in-
ventarisiert. Diese Erhebungen müssen selbstverständlich stattfinden, bevor die Eignungs-
gebiete konkretisiert (lokalisiert und abgegrenzt) werden und bevor die lnteressenabwä-
gung für den Richtplaneintrag stattfindet

Das Bundesgericht äusserte sich dazu im Fall des Windparks Grenchenberg wie folgtl:
2'1. Das angefochtene Vorhaben hat unstreitig gewichtige Auswirkungen auf Raum und Umwelt und
bedarf daher einer Grundlage im kantonalen Richtplan (vgl. Art. 8 Abs. 2 RPG und dazu Urteil
1C-3461 2014 vom 26. Oktober 2016 E.2, in: URP 2017 45; ZBI 11812017 668; vgt. auch Art. 8b Rpc
und Art. 10 des Energiegesetzes vom 30. September 2016 [EnG; SR 730.0] und dazu zur publikation
bestimmtes Urteil 1C_35612019 vom 4. November 2O2O E.3.2).
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Für die Erfüllung der Anforderungen von Artikel 8 Abs. 2 RPG ist eine Standortfestsetzung erforderlich
(zur Publikation bestimmtes Urteil 1C-356/2019 vom 4. November 2020 E. 3.3 mit Hinweisen). Diese
erfolgt aufgrund einer Evaluation von Standortvarianten anhand der Standortkriterien und einer lnte-
ressenabwägung (vgl. ARE, Ergänzung des Leitfadens Richtplanung, März 2014, S. 30 f.). Sie muss
stufengerecht begründet und damit transparent gemacht werden (Urteil 1C_34612014 vom 26. Okto:
ber2016E.2'8, in: URP201745undZBl 1181201766S).Stufengerechtbedeutet,dassallefürdie
Standortauswahl relevanten Kriterien in einer Tiefe einzubeziehen sind, die es erlaubt, die Realisier-
barkeit des Projekts am priorisierten Ort zumindest plausibel erscheinen zu lassen; die Aussage lau-
tet: "Wenn überhaupt, dann hier und nicht anderswo" (PIERRE TSCHANNEN, lnteressenabwägung
bei raumwirksamen Vorhaben, URp 201g 5.122).

()
2'5. Nach dem oben (E.2.1) Gesagten muss die Abklärung auf Stufe Richtplan in einer Tiefe erfolgen,
die es erlaubt, einerseits Standorte auszuscheiden, die aufgrund schwerwiegender Konflikte mit Na-
turschutzanliegen von vornherein nicht realisierbar erscheinen, und andererseits unter den verbleiben-
den Standorten den oder die am besten geeigneten auszuwählen. Dabei sind jedenfalls öffenfliche
lnteressen von nationalem lnteresse zu berücksichtigen; dazu gehört auch das lnteresse am Schutz
gefährdeter und national prioritärer Arten (Art. 78 Abs. 4 BV; vgl. dazu unten E. 5.3 und 13.3), die ein
Konfliktpotenzial mit WEA aufiryeisen.

Das Konzept Windenergie des Bundes 2017 wie auch die zwischenzeitlich geltende Fassung vom 25.
September 2020 (jeweils S. 17) empfehlen denn auch für die Stufe "Richtplanung" stufengerechte
Aussagen zum Konfliktpotenzial mit national prioritären Vogelarten, zu absehbaren Konflikten mit dem
Vogelzug sowie allfälligen Fledermausaktivitäten (Vorabklärung). Als "Ausschlussgebiete', (2017)bzw.
"grundsätzliche Ausschlussgebiete" (2020) werden Kerngebiete von Auerhuhn und Bartgeiern ge-
nannt.

Am 9. Juni 2024 haben die Schweizer Stimmberechtigten eine Revision des Energiegeset-
zes (EnG) und des Bundesgesetzes über eine sichere Stromversorgung (StromVG) ange-
nommen. Der neue Art. 10 Abs. lter EnG verschärft die dargelegte Abklärungspflicht. Da-
nach müssen für die Festlegung der Gebiete für Windkraftanlagen ausdrücklich (nebst an-
derem) die ,,lnteressen des Landschaft- und Biotopschutzes und der Walderhaltung,,
berücksichtigt werden :

Ärt. I0Äbs. I-Iter
I Die Kantole sorgen dafür, dass insbesondere die für die Nutzrurg der Wasser- urd
Windkraft geeigneten Gebiete und Gewässerstrecken solvie die für-solarallagel ron
nationalem Ilteresse nach Artikel l2 Absatz 2 geeigueten Gebiete ün Riebtpian fest-
gelegt rverden (Art. 8ö Ratunplanurgsgesetz vom 22. Juni 1979a).
lbis 5ig schliessen bereits gentttzte Sturdorte mit eur trnd können auch Gebiete urd
Gewässerstrecken bezeicluren, die ggurdsätzlich freizuhalten sind.
Iter B€'i der Festlegurg der Gebiete für Solar- uud Windkraftanlagen rniisseü die Kag-

,)[3-'"tlT:::,'ä]*ffi *:HI!:'1L'ä::,äS.'fääi*ä,Y#ff ly::"ffi'ää
Sehutzes der Fnrchtfolgeflächen, berücksichtigen.

Für die Berücksichtigung der lnteressen am Landschaftsschutz, Biotopschutz und der
Walderhaltung hätten die Schutzwürdigkeit der in der Gemeinde in Betracht kommenden
Schutzobjekte und deren Beeinträchtigung durch die geplanten Windturbinen konkret
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geklärt werden müssen. Praktisch nichts von alldem ist geschehen. Vielmehr begnügte
sich die Baudirektion damit, die Eignungsgebiete auf je zwei Seiten, davon grösstenteils
Karten mit generellen Angaben abstrakt dazustellen. Es ist, um an.das Bundesgericht zu
gemahnen, überhaupt nicht plausibel, warum 35 Windpärke an den priorisierten Standor-
ten rechtmässig und realisierbar sein sollen. Vielmehr fehlt es schon an einer genügenden
Sachverhaltsklärung,

2.2 Verschandelung der Ortsbilder und der Landschaft

Bei der Erhaltung der Ortsbilder von nationaler Bedeutung handelt es sich gemäss Bun-
desrat in bedeutendem Masse auch um Landschaftsschritz'. ruicfrt nur beim Eignungs-
gebiet Nr. 12, auch bei zahlreichen weiteren im Kanton, sind Dörfer betroffen, die gemäss
Verordnung über das Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (Vl-
SOS) im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Be-
deutung (ISOS) verzeichnet und geschützt sind.

Sodann liegen nicht nur das Eignungsgebiete Nr. 12 sondern zahlreiche weitere in oder in
der Nachbarschaft zu BLN-Gebieten gemäss Verordnung über das Bundesinventar der
Landschaften und Naturdenkmäler (VBLN).

Tatsächlich fehlt es in den Akten zu Richtplanung aber an einer Erhebung dieser Ortsbild-
und Landschaftsqualitäten und an einer Beurteilung zum Mass der Beschädigung durch
die geplanten Windturbinen. Eine lnteressenabwägung, wie sie das Bundesrecht vor-
schreibt (Art. 10 Abs. lter EnG), war deshalb von vornherein nicht möglich.

Nach dem ,,ARE, Konzept Windenergie, Basis zur Berücksichtigung der Bundesinteressen
bei der Planung von Windenergieanlagen, 25.0g .2020, S. 15, gilt:

Der Bwü empfiehlt den Kantonen, bei der phnurg vm ce-

bieten oder sbndorten innerfnlb von oder ilgrenzend an

stN-cebiete eine stellungnahme der Eidg. Natw- und Heimat-

schtukornmisskln {ENfle einzuhol€n (W. Art 7 NHG).

Beider prüfurg def stardortalternativen frlr phnurEen

innerhalb von slN-Gebi€ten ast der planungsgrundsatz p2

besonders zu berücksichtigen

Weder beim Eignungsgebieten Nr. 12, noch bei vielen anderen, wurden Stellungnahmen
der ENHK eingeholt, was ein weiterer schwerer Mangel bei der Sachverhaltsermitlung
darstellt.

Zudem sind weitere lnteressen von nationaler Bedeutung betroffen, welche die Baudirek-
tion vergessen oder falsch bewertet hat (dazu hinten Kap. 3.1).

Der Richtplaneintrag für das Eignungsgebiet Nr. 12 darf schon aus diesen Gründen nicht
erfolgen.

Erläuterungen zur Totalrevision der Verordnung über das Bundesinventar der schützenswerten Ortsbil-
der der Schweiz, Bern, 1 2. September 2019, S. 14.

2
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2.3 Gefährdung der Natur, namentlich von Fledermäusen, Vögeln und ihren Le-
bensräumen

2.3.1 Vorbemerkungen

windturbinen gefährden mit ihren rasenden Rotoren in hohem Mass

hoch fliegende Fledermausarten (ca. 40% der Arten im Kanton Zürich) durch das sog
Barotrauma (rund 90% der Tötungen), bei dem die Tiere qualvoll innerlich verbluten,
oder durch Erschlagen (10% der Tötungen),

tief fliegende Fledermausarten (sog. Waldfledermäuse; ca. O0% der Arten im Kanton
Zürich) durch Vertreibung (v.a. lnfraschall) auf eine Distanz bis 800 Meter um den
Mast' bei 80 m Rotordurchmesser bzw. (hochgerechnet nach Rotorflächenzunahme)
mindestens 3'600 m um den Mast bei 160 m Rotordurchmesser,

o lokal lebende Brutvögel und

. Zugvögel.

Dabei sind die Gefährdungen besonders hoch bei Windturbinen im Wald, wie sie im Kan-
ton Zürich fast ausnahmslos geplant sind, weil dort viel mehr Fledermäuse vorkommen.

Die Ermittlung der Biotopqualität und der Interessen am Biotopschutz (Art. 10 Abs. lter
EnG) ist davon abhängig, welche Tierarten (insbesondere Fledermäuse und Vögel) im un-
tersuchten Biotop vorkommen. Eine rechtskonforme Konkretisierung der Eignungsgebiete
und eine lnteressenabwägung sind auch hier nur möglich, wenn sie auf einem korrekt er-
mittelten Sachverhalt beruhen.

Gaultier, S, Lilley, T, Vererinen, E, Brommer, J.2023. The presence of wind turbines repels bats in
boreal forests. Landscape and Urban Planning. 2029, https://doi.o rgl10.1016lj.landurb-
p\an.2022.104636

B

Erschlagen von Vögeln durch Windturbinen kann nicht mit anderen Gefährdungen gerechtfertigt
werden

Das Erschlagen von Vögeln durch Windturbinen kann nicht damit gerechtfertigt werden, dass (angeblich)
noch viel mehr Vögel durch Katzen erlegt werden oder in Glasscheiben fliegen. Dies deshalb weil durch
Katzen und Glasscheiben häufige Arten, die im Siedlungsgebiet vorkommen, getötet werden. Durch Wind-
turbinen sterben hingegen seltene, oft bedrohte Arten wie Wanderfalke, Baumfalke, Uhu, Habichte, Adler,
Rotmilan, Storch, Neuntöter, Gelbspötter, Schafstelze, Steinschmätzer, Fitis, Waldlaubsänger, Wachtel
usw. All diese Arten fliegen weder in Glasscheiben, noch werden sie durch Katzen getötet.



Mit anderen Worten müssen für einen rechtmässigen Richtplaneintrag in jedem Gebiet,
das als Eignungsgebiet für Windturbinen ins Auge gefasst wird, die folgenden Sachver-
haltsgrundlagen vor Ort (im Gebiet, wo die Anlage geplant ist) erhoben werden (sog. Fel-
derhebung):

Vorkommen von im jeweiligen Gebiet (Biotop)

. lebenden (sprich: sich fortpflanzenden) Fledermäusen,

. migrierenden Fledermäusen (insbesondere Gebiete mit besonderen Zug-
korridoren),

. Brutvögeln und

o migrierenden Vögeln (Vogelzug).

Erst anhand dieser (Feld-)Erhebungen kann geklärt werden, ob und in welchem Umfang
das betreffende Gebiet gefährdete und/oder national prioritäre Arten beherbergt. Wird dies
nicht getan, ist keine korrekte Gebietsausscheidung und lnteressenabwägung möglich.
Ohne diese Sachverhaltserhebungen ist ein Richtplaneintrag bundesrechtswidrig.

lm vorliegenden Fall wurden die oben genannten Abklärungen nicht vorgenommen, wes-
halb kein rechtmässiger Richtplaneintrag erfolgen kann.

Diese Anforderungen verkennt etwa auch das Dokument ,,Windenergieplanung Kanto n Zü-
rich, Grundlagenbericht zur Phase 2: Bewertung und lnteressenabwägung vom Juni 2024
(nachfolgend ,,Grundlagenbericht"), wenn es sich zur Frage der Zugvogel- und Fleder-
mausrouten dahingehend äussert, die ,,Untersuchung dieser Schutzinteressen und deren
Berücksichtigung" sei ,,zwingender Bestandteil der nachgelagerten Planung" (S. 12).

2.3.2 Richtplanvorlage verletzt mehrfach Bundesrecht

a) Fehlende Erhebuno von Fledermäusen und Vöoeln:

Den Vernehmlassungsunterlagen kann nicht entnommen werden, dass die oben ausge-
führten konkreten Erhebungen von Fledermäusen und Vögeln mit Untersuchungen vor Ort
(Felderhebungen) durchgeführt worden wären, wie es vom Bundesrecht verlangt wird
(Kap. 2.1). Namentlich ergibt sich dies auch nicht aus den Steckbriefen der Potenzialge-
biete Phase 2,,Windenergieplanung Kanton Zürich" vom Juni 2024 (nachfolgend ,,Steck-
briefe").

Zu kritisieren sind insbesondere auch diese Steckbriefe, welche nicht angeben, woher die
wenigen Angaben zu in den Gebieten vorkommenden Vogelarten stammen und wie ver-
lässlich sie sind. Für die Richtplanung vor Ort erhoben wurden sie jedenfalls nicht. Ob sie
aktuell sind, ist zweifelhaft. Die Thermikflieger werden in den Steckbriefen nicht konkret
(bezogen auf die Eignungsgebiete) thematisiert. Die Zugvögel wurden nicht untersucht.

Es gibt keine systematische Konfliktpotenzialkarte über das ganzeKantonsgebiet.
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Zu den Fledermäusen fehlen jegliche konkrete Abklärungen (siehe Grundlagenbericht,
S. 36 f.). Das Konfliktpotenzial wurde (angeblich) qualitativ bewertet, was allerdings nur
behauptet und nicht belegt wird. Die Berichterstatter verliessen sich auf die unqualifizierte
Aussage der Stiftung Fledermausschutz, wonach es,,keine NO GO's" gebe, wobei die Stif-
tung zugleich nähere Abklärungen in den folgenden Planungsstufen verlangt (weil sie
auch keine genauere Kenntnis über die vorkommenden Arten, Populationen und rechfli-
chen Anforderungen hat).

Der folgende Ausschnitt aus dem Grundlagenbericht zeigt, dass alles nur summarisch
oder nicht einmal das gemacht wurde. So kann man etwa bei der Punktevergabe im Be-
reich Fledermausschutz nur die Zahlen ,,33" und ,,67" lesen und beim Brutvogelschutz die
zahlen,,0u ,,33", ,,67" oder,,100". Dies kommt, wenn überhaupt, höchstens einer sehr unzu-
verlässigen Grobabschätzung des Werts der Gebiete (Biotope) für die Natur gleich.

Das Bundesgericht hat im Fall zum Windpark Grenchenberg festgestellt (Kap. 2.1), dass
die Sachverhaltsermittlung für den Richtplaneintrag mangelhaft ist, weil die Fledermaus-
Fauna nur aus (nicht für den Windpark erhobenen) alten und unvollständigen Daten (u.a.
Zufallsfunde) zusammengestellt wurde. lm vorliegenden Fall der Richtplanung Zürich
wurde nicht einmal dies getan.
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Auszug aus dem Grundlagenbericht, S. 65 (Gebiet Nr. 27 feAbb. 3 hrt)

Mangels einer, auch nur halbwegs aussagekräftigen Sachverhaltserhebung ist die ge-
samte <<lnteressenabwägung> der Baudirektion, welche darin mündete, die 35 Eignungs-
gebiete K5-12 bis K5-46 definitiv oder als Zwischenergebnis in den Richtplan vozuschla-
gen, falsch und bundesrechtsverletzend.

b) Sachli falsches und rechtli unzulässiqes Arou der Baudirektion z m Verzicht
u von B

Gemäss Grundlagenbericht, Seite 41, hal die Baudirektion (willkürlich) sieben Vogelarten
,,priorisiert"4 und gestützt darauf die vorstehende Tabelle erstellt. Allerdings wurden nicht
einmal die Vorkommen dieser sieben Arten vor Ort (in den ins Auge gefassten Eignungs-
gebieten) erhoben. Tatsächlich existieren in den Eignungsgebieten zahlreiche weitere nati-
onal prioritäre Vogelarten, die ebenfalls in Windturbinen zu Tode kommen oder in schädli-
cher Weise gestört werden können5. Der Kanton Zürich möchte dies wie folgt rechtferti-
gen:

,,Wenn alle national prioritären Brutvogelarten für die Bewertung berücksichtigt würden, wäre der Ab-
zug in allen Gebieten gleich gross und die Lenkwirkung ginge verloren."

Dies ist eine unbelegte und bestrittene Behauptung, die einer fachlichen Grundlage ent-
behrt. Sie basiert auf der unwissenschaftlichen These, es kämen im ganzen Kanton gleich
viele national prioritäre Vogelarten in gleicher Dichte vor. Dies trifft nicht zu. Das wahre
Motiv der Baudirektion dürfte sein, dass sich der Kanton Mühe und Kosten ersparen

Nämlich: Feldlerche <verletzlich>, Kiebitz <stark gefährdet>, Grosser Brachvogel <vom Aussterben be-
droht>, Rotmilan Schlafplätze mit >100 lndividuen <nicht gefährdet>, Wachtett<onig <vom Aussterben
bedroht>, Wanderfalke <verletzlich>, Uhu <verletzlich>.

Etwa: Alpensegler, Mauersegler, Wespenbussard, Habicht, Sperber, Baumfalke, Turmfalke, Gänsesä-
ger, Weisstorch, Mehlschwalbe, Mittelspecht, Schleiereule, Waldohreule, Hohltaube, Turteltaube,
baumbrütende Dohlenkolonien. Zudem Brutkolonien von Graureihern, Lachmöwen, Kiebitzen.

4

5
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wollte, die Brutvögel (geschweige denn die Fledermäuse) in den ins Auge gefassten Eig-
nungsgebieten mit Begehungen durch Fachkundige und Datenlogg er zu erheben.

Abgesehen davon befinden sich unter diesen sieben ausgewählten Arten fünf, die im Kan-
ton Zürich gar nicht oder höchstens in kleinster Anzahl brüten, nämlich Grosser Brachvogel
(ausgestorben), Wachtelkönig (ausgestorben), Uhu (2 Brutpaare), Kiebitz (30 Bp.), Wan-
derfalke (8 BP.). Und dies nicht primär wegen ihrer Seltenheit, sondern weil die naturräum-
lichen Voraussetzungen im Kanton Zürich ihren Ansprüchen nicht gerecht werden.

So sind etwa der Wanderfalke und Uhu Felsbrüter. lm Kanton Zürich hat es aber nur we-
nige geeignete Felsen für ihre Horste. Der Grosse Brachvogel hat die Schweiz als Brutvo-
gel schon vor zwei Jahrzehnten verlassen. Der Wachtelkönig ruft selten in einer zürcheri-
schen Wiese (ohne Brutnachweis)u und brütet in der Schweiz nur noch spärlich in den Al-
pen. Die Auswahl der sieben Arten ist mit anderen Worten überhaupt nicht repräsen-
tativ für die Vogelvorkommen oder die Vogelgefährdung im Kanton Zürich. Es waren
offensichtlich keine fachkundigen Ornithologen, welche diese Auswahl getroffen haben.

Bei einer solchen Stichprobenauswahl (nicht repräsentative Arten, zu wenige Arten,
viel zu geringe Abundanz der ausgewählten Arten) ist es schon von der Methodik
her unmöglich, die Qualität der Eignungsgebiete als Vogelbiotope zu beurteilen. Ab-
gesehen davon verstösst es auch gegen die oben ausgeführten Vorschriften zur konkreten
sachverhaltsermittlung im jeweiligen Eignungsgebiet (vgl. Kap. 2. 1 ).

Sollte das Richtplanvorhaben weiterverfolgt werden, wären all diese Abklärungen für die
ins Auge gefassten Eignungsgebiete nachzuholen und das Verfahren neu zu starten.

c) Sachverhaltserm lunq hätte zu and Eionunosoeb n oeführt:

Wäre die Sachverhaltsermittlung korrekt nach den Vorgaben des Bundesgerichts und des
neuen Stromversorgungsgesetzes gemacht worden, hätte sich ergeben, dass ein grosser
Teil der nunmehr geplanten 35 Eignungsgebiete ausser Betracht fällt und möglicherweise
andere der ursprünglich 52 ins Auge gefassten GebieteT als Eignungsgebiete für Wind-
pärke aufgenommen werden müssen, möglicherweise aber auch gar keine,-weil die lnte-
ressen am Vogel- und Fledermausschutz übenruiegen.

Alle Angaben von: https:/ibirdlife-zuerich.ch/voegel/

Siehe Ertäuterungsbericht, S. 9.
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Für eine korrekte Sachverhaltsermittlung hätten die folgenden, im Kanton Zürich relevan-
ten Vogelarten erfasst werden müssen (* = national prioritär, Kategorie 1u):

. Alpensegler*

o Baumfalke*

o Dohle*

. Feldlerche*

. Fitis*

. Gänsesäger*

. Graureiher

. Grauspecht*

. Habicht*

. Hohltaube

. Kiebitz*

o Kuckuck*

. Lachmöwe*

o Mauersegler*

. Mehlschwalbe*

. Mittelspecht*

. Sperber*

o Turmfalke*

o Turteltaube*

. Lachmöwe*

. Rotmilan*

. Schleiereule*

o Wacholderdrossel

. Waldlaubsänger*

. Waldohreule*

. Waldschnepfe*

o Weissstorch*

. Wespenbussard*

Antrag 1 ist auch wegen mangelhafter Sachverhaltserhebung im Bereich des Fledeimaus-
und Vogelschutzes gutzuheissen.

2.4 Mannigfaltige Verletzung von Waldrecht

a. Anford en von Art. 5a WaG nicht oeprüft:

Am 9. Juni 2024 wurde eine Revision des StromVG angenommen. Diese betraf auch eine
Revision des Bundesgesetzes über den Wald (WaG). Der neue Artikel 5a WaG regelt:

Art. 5a Windenergieanlagen

I Windenergieanlagen und ihre Erschliessungswege im Wald gelten als standortge-
bunden, wenn sie von nationalem Interesse sind und für den Bau und den Betrieb der
Anlagen bereits eine strassenmässige Erschliessung besteht. Der Nachweis der
Standortgebundenheit ist zu erbringen, wenn die Windenergieanlage in einem der fol-
genden Gebiete erstellt werden soll:

a. in einem Objekt, das in einem Inventar nach Artikel 5 des Bundesgesetzes
vom l. Juli 19663e über den Natur- und Heimatschutz (NHG) aufgeführt ist;

b. in einem Waldreservat nach Artikel 20 Absatz 4-,

c. in einem eidgenössischen Jagdbanngebiet nach Artikel I I des Jagdgesetzes
vom 20. Juni l986ao.

z Bei Windenergieanlagen, die sich ausserhalb der Objekte nach Artikel 5 NHG be-
finden, erfolgt die Interessenabwägung nach Artikel 3 NHG.

Die Baudirektion hat nicht dargelegt, ob im Sinne dieser Bestimmung eine strassenmäs-
sige Erschliessung der 35 Eignungsgebiete, insbesondere in den betroffenen Wäldern, be-
steht. Dies dürfte kaum je der Fall sein. lnsbesondere sind alle Waldstrassen viel zu
schmal und haben eine ungenügende Tragfähigkeit, so dass für den Bau der Windpärke

Siehe zu den national prioritären Arten: https://www.infoflora.ch/deiassets/content/documents/conser-
vation_d ivers_D_F/PrioriIo/oC3o/o A4re_arten_D. pdf

8
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umfangreiche Strassenverbreiterungen, grosse Bodeneingriffe und zusätzliche Rodungen
nötig wären. Dazu kommt, dass zur Erschliessung in Strassenkurven zusätzlich Tausende
von Quadratmetern Wald gerodet werden müssen, um den Schwenkradius hezustellen.
Auch in den Steckbriefen der Potenzialgebiete wird nicht enryähnt, ob die bestehenden
Waldstrassen und anderen Strassen für die Erschliessung genügen. Ohne die Klärung
dieser Frage kann die Standortgebundenheit der Windturbinen im Wald nicht beurteilt wer-
den und ein Richtplaneintrag ist auch aus diesem Grund derzeit unmöglich (bundesrechts-
widrig).

Sodann könnte eine strassenmässige Erschliessung nur ausserhalb von BLN-Gebie-
ten - eine Standortgebundenheit begründen. Es liegen aber mehrere Gebiete in BLN-Ge-
bieten (etwa Nr. 4). Dort hätte die Standardgebundenheit gesondert nachgewiesen werden
müssen. Auch dies ist nicht geschehen.

Zusammengefasst muss die Standortgebundenheit einer Turbine im Wald in jedem
Fall (nicht nur in den BlN-Gebieten) begründet werden. Dies wurde nicht getan (vgl. auch
nachfolgend).

b. Keine ernst Prüfuno von Standorten ausse lb des Waldes:

Nach Art. 5 Abs. 2 Bst. a Bundesgesetz über den Wald (WaG) muss <das Werk, für das
gerodet werden soll, auf den vorgesehenen Standort angewiesen sein>. Ob diese Anfor-
derung erfüllt ist, kann nur entschieden werden, wenn Standorte für Turbinen ausserhalb
des Waldes überhaupt ernsthaft geprüft wurden. Dies ist nicht geschehen; jegliche Nach-
weise dazu fehlen.

Da die Lage der Windturbinen im Wald mit dem Richtplaneintrag der Eignungsgebiete im
Waldareal fixiert wird, kann diese Prüfung (ob Turbinenstandorte ausserhalb des Waldare-
als möglich sind) nicht auf der späteren Stufe (Nutzungsplanung oder Plangenehmigung)
stattfinden. Vielmehr muss dies auf Richtplanstufe geschehen. Dies ist auch unabdingbar
für eine korrekte lnteressenabwägung nach Art. 8 Abs. 2 RPG, denn an Turbinenstandor-
ten im Wald besteht kein relevantes lnteresse, wenn diese auch im Kulturland möglich
sind. Als Ausnahme gilt etwa Kulturland, wo die gefährdete Feldlerche lebt.

Diese Überlegungen führen auch zum Schluss, dass es rechtsverletzend ist, nur generelle
Eignungsgebiete ohne Turbinenstandorte im Richtplan festzulegen. Vielmehr hätten die
konkreten Waldflächen, wo Win(turbinen stehen sollen, eingegrenzt werden müssen.

c. Rodunqsflächen fehlen:

Dazu kommt, dass der Umfang der Rodungsflächen bei den einzelnen Eignungsgebieten
nicht angegeben wird. Diese können sehr unterschiedlich sein, je nachdem, wie viel Wald
für die Zuwegung gerodet werden muss. Für die Interessenabwägung nach Art. 8 Abs. 2
RPG ist es jedoch zwingend, den Umfang der Rodungsflächen zu ermitteln.
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Ebenfalls in die lnteressenabwägung einzubeziehen sind die Folgen der Rodungen für den
umliegenden Wald. Durch das Schlagen von Schneisen nimmt nämlich die Windangriffs-
fläche auf die umgebende Bestockung stark zu. Die Folgen konnten zum Beispiel beim
Sturmereignis Lothar (1999) beobachtet werden, wo in der Nachbarschaft von Schlagflä-
chen besonders viele Sturmschäden entstanden. Durch den Klimawandel muss mit sol-
chen Orkanen immer häufiger gerechnet werden. Es ist keine intelligente ldee, Schneisen
in den wald zu schlagen, wie es z.B. auf dem folgenden Bild zu sehen ist.

I
Abb. 4:

Windradbaustelle im
Schwarzwald (bei

Schapbach auf dem Kupfer-

berg), Juli2024.

Die Rodung erstreckt sich
auf eine Länge von 500 m
und ist 80 m breit. Die Bag-
ger in der Bildmitte lassen
den Umfang erahnen.

d. Eionunosoe iete verletzen Bundesoesetz über den Wald

Die Baudirektion hat mit einer summarischen ,,Negativprüfung" unbekannter Präzision 52
Potentialgebiete für Windpärke (ohne Turbinenstandorte) bestimmt, die sie angeblich nur
im Wald finden konnte. Aus dieser Menge hat sie dann 35 Eignungsgebiete ausgewählt,
die ganz oder weitgehend im Wald liegen.

Das Bundesamt für Energie (BFE) hat jedoch im August 21z2festgestellt, dass der Platz
ausserhalb des Waldes für eine sehr hohe Zahl von Anlagen (im Umfang von 14 Tera-
wattstunden/Jahr, entsprechend 2'000 bis 3'000 Turbinen) ausreicht. Das sind vier
Mal mehr, als in der Schweiz derzeit bis 2035 geplant sind (760). Dies allein ist Beweis ge-
nug, dass die Platzierung der 35 Eignungsgebiete (und damit der Windturbinen) ganz oder
weitgehend im wald - und die Aussparung des Kulturlands - falsch sind.

Sollten Standorte im Kulturland (mit 1/10 des Flächenverbrauchs, nachfolgend), im Kanton
Zürich nicht gefunden werden, ist dies eine Folge davon, dass die Zersiedelung zu weit
fortgeschritten ist. Es gibt bessere Gebiete in der Schweiz, die weiter entfernt von Wohn-
gebäuden sind und bessere Windverhältnisse aufiryeisen () 1 m/s höhere
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Windgeschwindigkeit bedeutet doppelter Stromertragn). Der Kanton Zürich ist nicht ver-
pflichtet, ein bestimmtes Kontingent an Windenergie bereitzustellen. Er hat vielmehr das
Recht und die Pflicht, die verbleibenden letzten Natur- und Erholungsgebiete im Kanton
vor industriellen Windpärken zu bewahren.

e. Standorte im Wald erfordern viel mehr nd als Standorte ausserhal b des Waldes:

Ein entscheidendes Argument und hohes lnteresse für Standorte ausserhalb des Waldes
ergibt sich daraus, dass der Landverbrauch im Wald viel grösser ist. Eine Turbine mit
160 Meter Rotordurchmesser (Grundlagenbericht, S. 13) im Wald erfordert eine dauer-
hafte Rodung von mindestens einer Hektare (10'000 m' !). Müssen bei der Zuwegung
enge Kurven bewältigt werden (was bei der Zufahrt auf Kuppen oft der Fall ist), kann die
Rod u ngsfläche erhebl ich g rösser sein (G ru nd : Schwen krad i us Rotorblätter).

Demgegenüber kann bei Standorten im Kulturland die landwirtschaftliche Nutzung unter
der Turbine bis auf wenige Meter an den Mast heran weitergeführt werden. Es ist mit an-
deren Worten bei Standorten im Kulturland mit einem minimalen Landverlust zu rechnen.
Der Unterschied im Landverschleiss beträgt mindestens einen Faktor 10.

Nach dem Betzschen Gesetz steigt der Stromertrag mit der dritten Potenz der Windgeschwindigkeit.
Bei 5 m/s mittlerer Windgeschwindigkeit gegenüber 4 m/s ergibt sich: 53 '.43 = 1.9S (t Faktor 2).Dazu:
https ://de.wikiped ia.org/wiki/Betzsches_Gesetz

BFE, Windpotenzial Schweiz 2022, Augusl 2022, siehe: https:/iwww.newsd.admin.ch/newsd/mes-
sa ge/attach mentsl 7 27 7 1 .pdf

o .4Ftr4qtghdvlJ,*. t!@ €*t d{r

üffilatt*üütt

Sora€lrl ffi l,t . l'{ro$t :Ot?

Wind potenzial Schw eiz 2022

Schlussbericht zum Windpotenzial Schweiz 2022

(..,l

3.2 Teilpoterizialin BLN-Gebieten und im Wald

hr rJorr sopurut b€rwhnulcrr Gcbrctun ugrbt srclr lulgriltlcs produktron$potöilzrul.

- BLN: 3.0 TWh/a (entspficit 10.2 06 dos G€samtpotenziats)

- Wald: 14.8 fwhta (enlspncht 50 i % des Gossmtpotenztals)

Auszug aus der studie des Bundesamts für Energie BfE zum wind potenzial Schweir (s. 11).

Abb. 5:

Auszug aus Schlussbericht
des BFE zum Windpoten-
zialschweiz 202210

Quelle:

Das Potenzial ausserhalb
des Waldes ist gemäss

BFE praktisch gleich gross

wie im Wald.

10
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tl h Prolektrpolchorn

1'059 m2

Abb.6:

Windturbine im Kulturland (Wind-
park Stötten bei Göppingen) )
benötigte Landfläche:

nur 1'059 m2

11'200 m2

Abb. 7:

Windturbine im Wald (Windpark
Schiederhof östlich von Regens-
burg/D) ) benötigte Landflä-
che:

11'2OO m2

Faktor 10.5x mehr Wald-Land-
verschleiss als im Kulturland

a:i:.1-r,:..

t

Abb.8:

Windturbine im Wald (gleicher
Windpark wie Abb. 7)

) benötigte Landfläche: 15'413
m2

Faktor 14.5x mehr Wald-Land-
verschleiss als im Kulturland

Zum Thema Waldrodungen schreibt die Baudirektion zwar insoweit richtig (Grundlagenbe-
richt, S. 41), es sei mit einer Alternativprüfung im Gebiet nachzuweisen, dass das pla-
nungsziel nicht mit Standorten ausserhalb des Waldes erreicht werden könne.
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Falsch ist jedoch, dass dies erst bei der nachgelagerten Nutzungsplanung nachgewie-
sen werden darf (welche die Baudirektion ja sogar ausschalten und durch eine ,,Plange-
nehmigung" ersetzen will). Aufgrund von Art. 10 Abs. 1te'StromVG muss diese Alterna-
tivprüfung klareruveise auf Richtplanstufe stattfinden. Man kann sich leicht vorstellen,
wie diese Plangenehmigungen dann ausfallen würden, sollte die Alternativprüfung erst
dort stattfinden: Die Festsetzung der Eignungsgebiete im Richtplan im Wald ist präjudiziell
für die Lage der Windturbinen im Wald. Diese dürfen raumplanungsrechtlich nicht aus-
serhalb der im Richtplan festgelegten Eignungsgebiete platziert werden. Die Behörden wie
auch die lnvestoren würden sich darauf berufen und weil die Verfahren und weiteren Pla-
nungen schon so weit fortgeschritten sind, könnte dies auch kaum mehr geändert werden.

Sollte es wider Erwarten keine Standorte ausserhalb des Waldes geben, wäre der Kanton
Zürich (auch aus diesem Grund) der falsche Ort für Windturbinen.

rten im Wa wt weilAn n r

Zu beachten ist bei Windturbinen im Wald zudem, dass aufgrund der sog. Rauigkeit der
Baumwipfellandschaft der Wind über dem Wald abgebremst wird. Die Turbinen müssten
deshalb mindestens um eine Baumhöhe (30 m) höher gebaut werden, um dieselbe Wind-
geschwindigkeit und Produktion zu erhalten wie im offenen Kulturland.

Bei Standorten im Wald müssen die Turbinen zudem um die Länge der Bäume höher sein
als im Kulturland, um die Gefährdung der hoch fliegenden Fledermäuse zu mindern. Nötig
ist ein Abstand zu den Baumwipfeln von mindestens 50 m. Bei 30 m Baumhöhe bedeu-
tet dies, dass eine Turbine mit einem Rotordurchmesser von 160 m bis auf 240 m
hinaufreicht.

o. Fehlende bzw. fal e lnteressenabwäouno

Mit Ausnahme des Eignungsgebietes Nr. 33 (Wädenswiler Berg) liegen alle 35 definitiven
und als Zwischenstand vorgesehenen Eignungsgebiete ganz oder weitgehend im Wald.
Auch zu diesem Aspekt fordert das Gesetz eine umfassende lnteressenabwägung auf
Richtplanstufe (vgl. oben Kapitel 2.1 und Art. 10 Abs. 1te'StromVG). Schon aus den vorge-
nannten Gründen (mangelhafte Standortprüfung, unbekannte Rodungsflächen, unbe-
kannte Schädigung von Vögeln und Fledermäusen sowie unbekannte Schädigung von
weiteren Natur-, Landschafts- und Ortbildwerten am jeweiligen Standort usw.) kann und
konnte eine solche lnteressenabwägung nicht bundesrechtskonform erfolgen.

2.6 Weiterer Sachverhaltsmangel: fehlende Windmessungen an Windpark- und
Turbinenstandorten

Ein weiterer, gravierender Mangel bei der Sachverhaltsermittlung besteht darin, dass die
Baudirektion das konkrete Windpotenzial der verschiedenen ins Auge gefassten Eig-
nungsgebiete nicht mit Windmessungen abgeklärt hat. Solche Messungen sollen erst
ab Winter 2024125 stattfinden. Mangels Windmessungen ist die Aussage im Erläuterungs-
bericht <Bei den festgesetzten Eignungsgebieten ist die lnteressenabwägung auf
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Richtplanstufe zugunsten der Windenergiegewinnung erfolgt." (S. 9) schlicht falsch. Viel-
mehr ist eine solche Aussage ohne die Ergebnisse der Windmessungen unmöglich.

rbincn

Schon im Winter sollen
erste Windmess-fürme im
KantonZürich stehen
An dcn potcnzie llcn Ziirchcr Windkr,rtt-stanclorlcn rncsscn b.rld
Sensolerr aul Tiirrrrelr die Wirr<lgesclrwirrtligkeit un(l -ri(:ll1ung. lJrxl rrril
den Standortgenteinden wircl gektärt. welche Werrschöptung durch
ü/indkraftanlagcn nröp,lich ist.

f,J.u * R

Abb.9:

Auszug aus Tagesanzei-
ger,4.7.24:

,,Schon im Winter sollen..."
ist zu spät und bundes-

rechtswidrig. Dies hätte vor
der Konkretisierung der
Eignungsgebiete und lnte-
ressenabwägung erfolgen
müssen.

Mangels Windmessungen ist es namentlich unmöglich, zuverlässige Angaben zum jährli-
chen Stromertrag zu machen. Auch aus diesem Grund konnte die Baudirektion keine
rechtsko nforme I nteressenabwäg ung d urchfüh ren.

Bei dieser fehlenden Datenbasis ist es auch unmöglich, zu entscheiden, ob ein Windpark
den Ertrag von 20 GWh/a erreichen und nach Art. I EnV als im nationalen Interesse gel-
ten kann. Dies gilt umso mehr, als nicht bekannt ist, welche besonders schutzwürdigen Ar-
ten in den Eignungsgebieten leben, weil solche Vorkommen dazu führen, dass die Anlage
während eines grösseren Teil des Jahres abgeschaltet werden muss. So etwa zum
Fledermausschutz oder zum Schutz von Rotmilanen, die insbesondere in den 15 Eig-
nungsgebieten im Zürcher Weinland und um Winterthur zu jeder,schönen Tageszeit durch
die Lüfte segeln. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass die Rotmilanpopulation
deutlich abnimmt, wo viele Windturbinen drehen, während sie in anderen Gebieten wach-
sen11. Die Rotmilan-Population im Kanton Zürich und insbesondere im Zürcher Weinland
(u.a. mehrere Schlafplätze mit > 100 Tieren) ist für die Erhaltung der Art systemrelevant.

Dazu kommt ein Weiteres: Nach dem schweizerischen Windatlas sind die Angaben im Mit-
telland mit einem Fehler von bis zu +l- 0.8 m/s behaftet12. Bei 30 Eignungsgebieten wird
jedoch eine Produktion von unter 30 GWh/a prognostiziert (Grundlagenbericht, S. 64). Die
von der Baudirektion angenommene mittlere Windgeschwindigkeit auf 125 m Höhe beträgt
in diesen Gebieten um 5.0 m/s. Auf dieser Geschwindigkeit basiert scheinbar die Produkti-
onsprognose. Beträgt die mittlere Windgeschwindigkeit aber nur 4.2 m/s, sinkt die
Produktion gemäss dem Betzschen Gesetz auf 59% des Anfangswertestt ,esp. uon
30 auf 17.7 GWh/a oder (als weiteres Beispiel) von 26 auf 15.3 GWh/a. Diese

11

12

https://www.nabu.de/imperia/md/contenVnabude/vogels chutzl1910154-nabu-der-falke-zu-
rotmilan-und-windenergie. pdf

https ://www. uvek-g is. adm i n. ch/B FElstorymaps/EE_Wi ndatlas/

(5)3 : 4.2;o = 0.59; nach den Gesetzen der Physik (Betzsches Gesetz) steigt der Stromertrag mit der
dritten Potenz der Windgeschwindigkeit.
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Reduktion hat es in sich, denn die Erträge fallen unter die Schwelle des nationalen
lnteresses nach Art. I Energieverordnung (EnV) für die betreffenden Windpärke, was
zu einer grundlegenden Veränderung der Gewichte in der lnteressenabwägung führt.

Konkrete Windmessungen im Kanton St. Gallen bei der geplanten Windturbine auf dem Areal
der Firma SFS haben sogar ergeben, dass die auf einem Mast gemessene mittlere Wind-
geschwindigkeit aul 125 m Höhe 1.1 m/s tiefer ist als jene, die im Windatlas angegeben
wird (nachfolgende Abbildung). So wurden im Windatlas 4.9 m/s angegeben; tatsächlich
gemessen wurden aber nur 3.8 m/s. Die tatsächlich zu enruartende Produktion liegt somit bei
nur 46 Prozent der Menge, die gemäss den Angaben im Windatlas (welche den Steck-
briefen zugrunde liegen) zu erwarten ist (3.83 : 4.93 = 0.46; Betzsches Gesetz). Extrapo-
liert man diese Reduktion auf die Situation im Kanton Zürich, fällt die zu enruartende produk-
tion bei allen Windpärken mit einer Ertragsprognose (gemäss Steckbriefen) von weniger als
43 GWh/a unter den Schwellenwert von 20 GWh/a.

Parameter Wlndatlas Mast
Höhe über Grund 125m 123 m
Koordlnaten (X I Y) 2'766'000, 1',254'4AO 2'766'040, 1'254'443
Höhe Gelände 403 m ü.M. 403 m ü.M.
Durchschnittliehe
Wlnd-

oeschwindiokeit
4.9 m/s 3.8 m/s
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Abb.10 Vergleich windatlas schweiz auf 125 m und Mast sFS extrapoliert auf 123 m

Quelle: lnterwind Ltd., Windgutachten Windenergieanlage SFS Heerbrugg, Tab. 14 (im Auf-
trag der SFS Group Schweiz AG), Jan.2024

Trift diese Abweichung (1 m/s tiefere Windgeschwindigkeit als im Windatlas angegeben)
auch im Kanton Zürich zu (was nahe liegt), würde gerade noch in dreila der 35 geplanten
Eignungsgebiete der schwellenwert von 20 GWh/a überschritten.

Selbstverständlich muss dies alles geklärt sein, bevor Eignungsgebiete konkretisiert und
im Richtplan eingetragen werden, denn ohne eine korrekte lnteressenabwägung nach Art.
8 Abs. 2 RPG und Art. 10 Abs. lter EnG ist keine rechtskonforme Festlegung möglich.

14
Stammerberg, Kleinandelfingen und Pfannenstil
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Der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dass bei anderen Windpärken, von Jahr
zu Jahr Produktionsunterschiede von über 25 % auftreten können'u. Um statistisch rele-
vante Daten zu erhalten, müssen Windmessungen deshalb über mehrere Jahre (geschätzt
mindestens 5) erfolgen. Die Anzahl Messjahre muss rechnerisch bestimmt werden. Dabei
gilt es zu berücksichtigen, dass eine Reihe der 35 geplanten Windpärke den Schwellen-
wert für das nationale lnteresse (20 GWh/a) nur knapp erreicht. Es muss deshalb eine
hohe sicherheit bestehen, dass der wert von 20 GWh/a erreicht wird.

2.7 Ungenügende Leistungsdichte fast aller geplanten Windturbinen in den Eig-
nungsgebieten gemäss Richtplanentwurf

Ein weiterer grundlegender Fehler bei den geplanten Eignungsgebieten besteht darin,
dass die Leistungsdichte der Windturbinen zu gering ist. Das BFE definierte in seiner
Potentialstudie als wirtschaftliches Ausschlusskriterium (FN 10, Kap. 2.1.2, nachfol-
gende Abbildung),

wenn die Produktivität pro Jahr und Quadratmeter Rotorfläche unter
0.5 MWh/m2 (= 500 kwh/m2) bzw. in BLN-Gebieten unter 0.5 MWh/m2 (= 550
kWh/m2) liegt,

2.1.2 Wirtschaftliches Potenzial

Um das wirtschaftliche Potenzial abzubilden, wird ein Mindestangebot an verfügbarer Energieproduk-
tion vorausgesetzt, die für einen wirtschaftlichen Betrieb von Windenergieanlagen benötigt wird. Es wird
kumulativ zu den Kriterien des technischen Potenzials ein Kriterium für das wirtschaftliche Potenzial
venrvendet.

Dabei wird neu als wirtschaftliches Ausschlusskriterium nicht die Windgeschwindigkeit, sondern ein
Schwellenwert für die Produktivität, d.h. die Produktion pro Jahr und Quadratmeter Rotorfläche, von 0.5
MWh/m2a (0.55 für BLN und die Umgebungszone des Schweizer Nationalparks) festgelegt. Diese Pro-
duktion ist abhängig von der mittleren Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe, sowie der Leistung und
Rotorfläche der WEA. Dieser Schwellenwert wurde auf die maximal mögliche Produktion einer WEA
angewandt, also ohne den Systemwirkungsgradr zu berücksichtigen. Eine WEA kann platziert werden,
wenn an diesem Punkt eine Produktivität von 0.5 MWh/m2a (0.55 frjr BLN und die Umgebungszone des
Schweizer Nationalparks) überschritten wird, auch wenn danach durch Anwenden des Systemwirkungs-
grads von 90 % die <effektive> Produktivität unter 0.5 MWh/m2a sinkt.

Es ist kein Produktivitätsverlust durch den Nachlaufeffekt (Parkeffekt) miteinbezogen. Jedoch sind die
WEAmiteinemAbstandvonmindestensSxRotordurchmesser(2.8.5x92m=460mfürdieE-92)
platziert. Dadurch werden die Auswirkungen des Nachlaufeffektes reduziert, beziehungsweise können
als nicht mehr relevant belrachtet werden.

Abb. 1 1 Auszug aus Schlussbericht BFE zum Windpotenzial Schweiz 2022 (FN 1O).

Bsp. Produktion Verenaforen im Jahr 2019: 19.1 GWh/a; im Jahr 2023:24.4 GWh/a ) 27.7o/o Schwan-
kungsbreite. Siehe: https:/iwww.verenafohren.de/presse/der-windpark-verenafohren-auf-der-tengener-
gemarku ng-erzielte-ueberd urchschnittl iche-ertraege-i m-jahr-2023/
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Tatsächlich erreicht gemäss den Steckbriefen der Baudirektion nur gerade das Eignungs-
gebiet Nr. 33 (Wädenswiler Berg) eine Pioduktivität von (gerade) 500 kWh/m2. Demge-
genüber liegt die Produktivität in allen anderen Eignungsgebieten tief darunter. So
beträgt sie namentlich beim Eignungsgebiet Nr. 1 (Cholfirst) nur 440 kWh/m2 und beim
Eignungsgebiet Nr. 4 (Kleinandelfingen) sogar nur 385 kWh/m2.

Aufgrund des wirtschaftlichen Ausschlusskriteriums des BFE kommt nur das Eig-
nungsgebiete Nr. 33 überhaupt grundsätzlich für einen Eintrag in den Richtplan in-
frage. Demgegenüber dürfen alle weiteren ins Auge gefassten Eignungsgebiet nicht
in den Richtplan eingetragen werden. Mangels Produktivität ist insbesondere die
Standortgebundenheit der Turbinen im Wald (Art. 5 und 5a WaG) noch weniger gegeben.
Antrag 1 ist nur schon allein aus diesem Grund gutzuheissen.

Dazukommt noch, dass die in den Steckbriefen angeführte Leistungsdichte (produktivität)
keinen erkennbaren Zusammenhang mit den mittleren Windgeschwindigkeiten hat.

2.8 Undurchsichtige Vorauswahl von Eignungsgebieten aufgrund von <<Konflikten
mit Aviatib

Die Baudirektion hat auf ihrer Website eine Karte mit den <Eignungsgebieten Windener-
gie> publiziert'u. Von den 52, ursprünglich ins Auge gefassten Gebieten sind 21 angeblich
aufgrund von <Konflikten Aviatik> entfallen. Es ist jedoch nicht nachvollziehbar, warum ge-
rade diese 21 Gebiete und zum Beispiel nicht jene im Zürcher Weinland wegen Konflikten
mit der Aviatik entfallen sind. Die Gemeinde stellt hierzu den folgenden

Editionsantrag:

<Es seien alle bei der Vorauswahl von Eignungsgebieten verwendeten Berichte, Gut-
achten und weiteren lnformationen zu den Themen Flugverkehr, Radar und weiteren
Anlagen im Hochfrequenzbereich, offenzulegen. Diese seien der Gemeinde zur Stel-
lung nahme vorzulegen. >

Einstweilen kann die Gemeinde nur <mit Nichtwissen> bestreiten, dass diese Vorauswahl
nach Aviatik-Kriterien korrekt erfolgt ist.

3. willkürliche Methodik und Auswahl der Eignungsgebiete

lm Grundlagenbericht (insb. Kap. 6 und Anhang 2) werden zwei Rangordnungen der Eig-
nungsgebiete hergeleitet. Eine richtet sich nach dem Stromertrag, die andere nach
Schutzaspekten. Es ist jedoch ganz undurchsichtig, nach welchen Kriterien die Vergabe
der Punkte und Auswahl der Eignungsgebiete erfolgte. Eine Überprüfung der Korrektheit
durch die Gemeinde, die in dieser Sache Anspruch auf rechtliches Gehör hat (vorne Kap.
1), ist deshalb unmöglich, was ein weiterer Grund für die Gutheissung von Antrag 1 ist.

https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/umwelt-tiere/energie/energiepla-
nu ng/wi ndenergie/awel_handout_eignu n gsgebiete_wi ndenergie. pdf
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a) Fragwürd iqe Punkteverqaben :

Bei der Punktevergabe für Schutzaspekte etwa ist unklar, weshalb für die Lage in einem
BLN-Gebiet teils 500, 443 oder 468 Punkte vergeben wurden und für den Fledermaus-
schutz und BrutvogelschutZ (zahlreiche national prioritäre Arten betroffen) nur gerade 100 Punkte.
Zudem sind die verteilten Punkte für die Kriterien Fledermausschutz und Brutvogelschutz
falsch und willkürlich, weil sie nicht auf konkreten Erhebungen der Fledermäuse und Brut-
vögel in den Eignungsgebieten beruhen (vorne Kap.2.2 und 2.3). Sodann fehlt bei der
Punktezuteilung die Berücksichtigung von migrierenden Fledermäusen und Zugvögeln
(a.a.O.). Dabei kann keinesfalls gesagt werden, die Situation sei in allen Eignungsgebieten
gleich. Vielmehr können sich die Vorkommen von Vögeln und Fledermäusen sowie die Bi-
otopeigenschaften von Kilometer zu Kilometer oder noch kleinräumiger stark unterschei-
den.

Auch die Punktevergaben für den Wald, die Wildtiervernetzung und Landschaft sind nicht
nachvollziehbar.

Falsch ist auch, die maxim alZahl der erreichbaren Punkte bei den Schutzpunkten auf (mit
zwei undurchsichtigen Ausnahmen bei Nr. 3 und 7) auf 1'000 zu begrenzen. Weil es eine
unbestimmte Menge von nationalen lnt'eressen gibt, die in einem Eignungsgebiet beste-
hen können, so etwa Dutzende von national prioritären Vogelarten und Fledermäusen,
muss die Skala Vielmehr nach oben offen sein. Alles andere ist unlogisch.

Eine Deckelung auf Punkte bei 1'000 ist nur nachvollziehbar bei den Nutzungspunkten, wo
die Stromerträge (angeblich) zwischen 6 und 64 GWh/a liegen. Allerdings besteht zwi-
schen dem Produktionspotenzial und den verteilten Punkten eine undurchsichtige, offen-
bar nicht lineare Beziehung. So besteht etwa eine zweifelhafte hohe Korrelation zwischen
den Nutzungspunkten und den (angeblichen) Prod uktionspunkten. Demgegenüber fallen
Erschliessungsfragen und Energieeffizienz (2.B. die stark verschiedenen mittleren Wind-
geschwindigkeiten an den Standorten) kaum ins Gewicht. Dies ist ebenfalls willkürlich.

Die zur Punkteberechnung venruendeten Formeln haben keine wissenschaftliche Grund-
lage, sondern wurden opportunistisch aufgestellt. Als Beispiel kann die Formel für die Er-
schliessungspunkte genannt werden. ln dieser wirkt das Produktionspotenzial als Faktor
und bestimmt damit weitgehend den Punktewert. Die Formel ist vom Ansatz her falsch ge-
dacht, weil bei der Erschliessungsbewertung andere Kriterien bestimmend sein müssen
(insb. Aufwand für strassenumbau, Eingriffe in wärder, Boden, Natur).

Perschr = (+.Y).(pn,oo*n",).i @)

KW56. und KWsn sind die Klassenwerte für die Strassenerschliessung und die Leitungserschlies-
sung. Ppro6 ist die Produktionspunktezahl, Pssl die Effizienzpunktezahl.

Mit dieser Art von Methodik kann nach Belieben <bewiesen>> werden, was sich die Bericht-
erstatter oder die Baudirektion wünschen, ohne dass dazu eine rationale Gedankenfüh-
rung nötig ist. lm Ergebnis werden die Nutzungsinteressen künstlich zulasten der Schutz-
interessen übergewichtet.
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b) Auswahl d Eionunosoebiete unabhäno io von Punkteveroab en und Ranqordnunq ist
willkürlich

Am schlimmsten aber ist, dass die vorgeschlagenen 35 Eignungsgebiete für eine definitive
bzw. vorläufige Festsetzung gar nicht diesen Rangordnungen folgen. Demzufolge wiegt
das Schutzinteresse dort klar höher. Trotzdem werden sie als definitive Eignungsgebiete
vorgeschlagen. Da fragt man sich, was die ganzen Abklärungen überhaupt für einen
Zweck haben sollen, ausser demjenigen, möglichst viele Eignungsgebiete für Windpärke
in den Richtplan eintragen zu lassen.

ln rechtlicher Hinsicht soll mit dem Vergleich der Rangordnungen die lnteressenabwägung
nach Art. 8 Abs;2 RPG und Art. 10 Abs. lter EnG vorgenommen werden. Diese muss je-
doch objektiv sein und nicht subjektiv und irrational, wie es hier der Fall ist.

Zu erwähnen ist auch, dass das lnteresse am Richtplaneintrag eines Windparks von natio-
nalem lnteresse nach Art. 12EnG anderen nationalen lnteressen nicht,,grundsätzlich
vorgehtn', wie dies in Art. 9 Abs. 4 StromVG" fü, die Realisierung von bereits im Richt-
plan eingetragenen Vorhaben geregelt ist. Vielmehr ist die lnteressenabwägung im Sinne
von Art. 78 Abs. 2 BV ohne künstliches Übergewicht bei den lnteressen der Stromversor-
gung vorzunehmen.

c) Willkürliche Beurteilungskriterien

Die im Kapitel 7.2 des Grundlagenberichtes beschriebenen Kriterien (Blick nach innen /
Blick in die Umgebung / Blick auf andere Gebiete / Blick auf den Menschen / Gesamtfazit)
wurden nur auf Gebiete im Prüfbereich, die sich in der Nähe zur Triagegrenze "weiterver-
folgen"/"nicht weitervervolgen" befinden. Dies wurde von der Baudirektion im Mail vom 9.
August 2024 bestätigt. Dies ist in grober Weise ein willkürliches Vorgehen. Es ist unver-
ständlich und fahrlässig, diese Kriterien nur auf gewisse Gebiete anzuwenden. Gerade
das hufeisenförmige Gebiet Nr. 12, welches den Dägerler Dorfteil Berg in krasser Weise
richtiggehend umschliesst, hätte zwingend nach diesen Kriterien beurteilt werden müssen

Es kann angesichts all dieser Ungereimtheiten, Fehlern, fehlenden Abklärungen, willkürli-
chen Annahmen und Verstössen gegen Bundesrecht nur noch einmal wiederholt werden:
Die 35 Eignungsgebiete für Windparks erfüllen nicht die Anforderungen für einen
Richtplaneintrag. Antrag 1 ist gutzuheissen.

17
Art.9Abs.4StromVG:

<Für Solar- und Windkraftanlagen von nationalem lnteresse nach Artikel 12EnG,die in einem geeig-
neten Gebiet nach Artikel 10 Absatz 1 EnG und Artikel 8b des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni
1979, aber ausserhalb von Objekten nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 1 . Juli 1g6621 über den
Natur- und Heimatschutz vorgesehen sind, gilt dass:

a. ihr Bedarf ausgewiesen ist;

b. sie standortgebunden sind; und

c. das lnteresse an ihrer Realisierung anderen nationalen lnteressen grundsätzlich vorgeht.>
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4. Eventualantrag 1: streichung Eignungsgebiet Nr. 12 Berg (Dägerlen)

a. Situation:

Das Eignungsgebiet Nr. 12 liegt auf einem Plateau südlich der Thur auf 500 m.ü.M. und
hat die Form eines gegen Süden unten geöffneten Hufeisens. Fast das ganze Eignungs-
gebiet beschlägt Wald. lm Vergleich zu den anderen Gebieten handelt es sich um ein
Flachlandgebiet. Schlechter als bei vielen anderen Gebieten sind deshalb die Windverhält-
nisse. Fünf Riesenturbinen mit 160 m Rotordurchmesser und 220 m Höhe sollen hier 41
GWh Strom pro Jahr liefern. Dies entspricht 8 % des neuen Rechenzentrums in Winterthur
Neuhegi (Jahresverbrauch 500 GWh)

Das Eignungsgebiet liegt auf dem Boden der Gemeinden Andelfingen, Dinhard, Dägerlen
und Thalheim an der Thur. Aufgrund seiner Grösse und eigenartigen Form würden von
den Turbinen in diesem Eignungsgebiet ein Dutzend benachbarte Dörfer und tausende
Menschen von Lärm, Stroboskopeffekten, Wertverlust von lmmobilien, Wald- und Natur-
zerstörung, Beschädigung des Erholungswerts usw. betroffen:

. Dägerlen

. Berg

. Bänk
r Rutschwil
o Obenrvil
e Niederuvil
. Gütighausen
r Thalheim
o Altikon
o Eschlikon
o Dinhard
o Welsikon

b. sehr hohe lnteressen von nationaler Bedeutunq sowie kantonaler Bedeutuno am Schutz
der Landschaft und Ortsbilder:

Das Eignungsgebiet Nr. 12 grenzt an den Gurisee, ein Amphibienlaichgebiet (Nr. 148),
Hochmoor (Nr. 81) sowie Flachmoor (Nr. 1529) von nationaler Bedeutung. Zudem beginnt
wenige Hundert Meter nördlich des Eignungsgebiets (bei Thalheim) das BLN*-Gebiet 1403
<Glaziallandschaft zwischen Thur und Rhein>. Gemäss aktuellem Richtplan liegt es zu
Dreivierteln im kantonalen Landschafts-Schutzgebiet und Fördergebiet <Adlikon--Wiesend-
angen-Hagenbuch> und ist aufgeführt (Rechtswirkung : Schutzvermutung) im:

o lnventar 80, lnventar der Natur- und Landschaftsschutzobjekte von überkommuna-
ler Bedeutung, Dez. 197g, lnventarblatt 698.5/26g

o lm KILO, Kantonales lnventar der Landschafsschutzobjekte, 2022, Moränenwall
zwischen Welsikon und Dinhard, lnventarblatt Nr. 1066 't8

https:i/www.zh.ch/conte ntldamlzhwebibilder-dokumente/themen/planen-bauen/raumplanung/land-
schaftssch utzlki lo_verfueg u n g. pdf
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ln naher und mittlerer Sichtdistanz um das Eignungsgebiet besteht zudem eine Rekord-
zahl von zehn |SOS-geschützten Dörfern. Das nächst gelegene ISOS-Dorf (Dägerlen) ist
bloss 300 m vom Eignungsgebiet entfernt.

. Dägerlen
o Schloss Wyden
. Ossingen
r Fahrhof
o Oberneunforn
. Niederneunforn
. Wylen bei Neunforn
o Trüttlikon
r lselisberg
. Kirch-Dinhard

Die fünf geplanten,220 - 24O m hohen Windturbinen mit einem Rotordurchmesser von
160 m (künftig vielleicht noch mehr: ln ThundorfffG sollen Turbinen mit Durchmesser von 175 m aufgestellt
werden) würden die vorbezeichneten Ortsbilder, Landschaften und Naturdenkmäler von na-
tionaler und kantonaler Bedeutung massiv beschädigen. Nur schon die korrekte Berück-
sichtigung dieser lnteressen von nationaler und kantonaler Bedeutung hätte zum Verzicht
auf das Eignungsgebiet führen müssen, weil sie das lnteresse an einer Produktion von 41
GWh/a (Wert als zu hoch bestritten) klar überwiegen.

* Eignungsgebiet (approximativ)

Landschafts-Schutz und Fördergebiet <Ad likon-Wiesendangen-Hagen-
buch> von kt. Bedeutung (approximativ)

1

Abb. 12:

ISOS-Dörfer und ISOS-
Objekt sowie BLN-Ge-
biete im Einflussbereich
des Eignungsgebiets Nr.

12 für drei bis zu 240 m
hohe und 160 m breite
Windturbinen

Quellen:
https :üwww. gisos. bak.ad-
min.ch/sites

und GIS ZH

n ISOS-Dörfer

* 
'.o.-objekt

;/'/4
'zX/l BLN-Gebiet
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Dazu kommt, dass die im Wald geplanten Windturbinen (mind. 4 der 5 Standorte wären im
Wald) nicht standortgebunden sind, weil eine exorbitant hohe Zahl von anderen Standor-
ten in der Schweiz (für rund 28 TWh/a, davon 14.TWhla ausserhalb des Waldes) und vor-
handen sind, möglichenrveise sogar im Kanton Zürich (vorne Kap.2.4 d). Diese weisen zu-
dem bessere Windverhältnisse auf. Die Standortgebundenheit wurde in den Unterlagen
der Baudirektion auch nicht nachgewiesen. Alternativen wurden nicht abgeklärt. Der Nach-
weis der Standortgebundenheit ist nötig, weil die bestehenden Strassen keine hinrei-
chende Erschliessung für den Bau von Windturbinen im Wald bilden (neuer Art. Sa WaG).
Auf den Richtplaneintrag des Eignungsgebietes 12 ist auch aus diesen Gründen zu ver-
zichten.

c. Gutachten der Stiftunq Landschaftsschutz:

Die Gemeinde hat bei der Stiftung Landschaftsschutz ein Landschaftsästhetisches Gut-
achten eingeholt. Diese bestätigt, dass die Landschaftsverträglichkeit von 22O m hohen
Windkraftanlagen nicht gegeben ist, und stellt fest, dass die Eintragung des Eignungsge-
biets Nr. 12 in den Richtplan nicht begründbar ist. lm Folgenden Kasten wird die Zusam-
menfassung wiedergegeben. lm Übrigen wird auf das Gutachten verwiesen.

Beweismittel:

Eignungsgebiet Windenergie Berg Dägerlen, Gutachten der Stiftung Landschafts-
schutz, September 2024 (Anhang 3).

Eignungsgebiet Windenergie Berg Dägerlen, Gutachten der Stiftung Landschaftsschutz:
Zusammenfassung

Die Studie kommt zum Schluss, dass eine Landschaftsverträglichkeit von 220 m hohen Windkraft-
anlagen nicht gegeben ist aufgrund der Schutzgüter Landschaft, Ortsbild, Wald, Biodiversität, Ge-
wässer sowie auch den Prinzipien der Schonung der Landschaft wie Maßstäblichkeit, Sichtbarkeit,
Silhouettenwirkung, fehlende Vorbelastung und Bündelungspotenzial sowie dem Fehlen einer Bild-
haftigkeit und inneren Logik von windanlagen im eher flachen weinland.

Schwer wiegt auch der Umstand, dass der betroffene Wald ein wichtiges geomorphologisches
Landschaftsschutzgebiet (Lateralmoräne) betrifft, welche den sanft gewellten Landschaftsraum vom
Thurtal und dem nördlichen Weinland eingrenzt. Der Moränenkamm weist einen relativ schmalen
Waldstreifen auf, der auch eine zentrale Funktion als Vernetzungskorridor wie auch als Naherho-
lungsgebiet (aufgrund der Sölle-Landschaft und Aussichtslagen) innehat. Das bewaldete Eignungs-
gebiet besticht durch grosse Ruhe visueller und akustischer Art. Windräder würden hier Unruhe
auslösen und als Eyecatcher wirken. Zusammenfassend sind die erheblichen Konflikte mit den lnte-
ressen der Biodiversität (Rotmilane, Vernetzungskorridor u.a.), der Naherholung (ausgesprochenes
Ruhegebiet!) und des Landschaftsbildes und der ldentität (Bildhaftigkeit der Lateralmoräne, welche
eine mind. 10'000jährige Geschichte erlebbar macht, offensichtlich. Diese zahlreichen entgegenste-
henden lnteressen sind nicht gebührend gewichtet worden in der lnteressenabwägung, die eine Vo-
raussetzung ist für die Festsetzung eines Eignungsgebiets für die Windenergie darstellen würde.
Das Gutachten folgert, dass eine Festsetzung eines Eignungsgebiets Nr. 12 Berg (Dägerlen) nicht
begründet werden kann.>
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d. Windna rk widersoricht Bestrebunoen des Kantons. Kulturlandschaft um erlen zu er-
halten:

Dägerlen ist daran, den kommunalen Richtplan zu überarbeiten und hat dem Kanton am
14. August2024 den Revisionsentwurf zur Vorprüfung eingereicht: ln der Rückmeldung
vom 11. Oktober 2024 weist die Baudirektion darauf hin, dass Dägerlen zu den <beiden
Handlungsräumen "Landschaft unter Druck" (Ortsteil Bänk) und "Kulturlandschaft'(Ort-
steile Rutschwil, Oberwil, Dägerlen und Berg)> gehört. lnsbesondere statuiert die Baudi-
rektion die folgenden Erhaltungsziele (Vorprüfung vom 11. Okt. 2024, KS ARE 24-0227)

Kantonale s Rau mord nu ngskonzept (ROK-ZH)

Gemäss kantonalem Raumordnungskonzept (ROK.ZH) ist die Gemeinde Dägerlen den
beiden Handlungsräumen <Landschaft unter Druck> (Ortsteil Bänk) und <Kulturlandschaft>
(Ortsteile Oberwll, Rutschwil, Dägerlen und Berg) zugeordnet. lm Handlungsraum aLand-
schaft unter Drucb (Ortsteil Bänk) sind somit vorab die bestehenden Qualitäten zu erhal-
ten bzw. wiederhelzustellen und die bestehenden Potenziale derBauzonen lm Einzugsbe.
reich des öffentlichen Verkehrs zu aktivieren, ohne neue lmpulse für die Siedlungsentwick-
lung zu setzen. lm Handlungsrelum <Kulturlandschaft>r (Ortsteile Dägerlen, Rutschwil,
Oberwil und Berg) ist vgrgesehen, dass der wesenüiche Charakter der vorhandenen Land-
schaftsräume weitgehend erhalten bleibt. Eine moderate Entwicklung unter Mobilisierung
der inneren Reserven ist möglich.

ln beiden Handlungsräumen müssen also die <<bestehenden Qualitäten erhalten>> (Hand-

lungsraum Landschaft unter Druck) bzw. der <<wesentliche Gharakter der vorhandenen Land-
schaftsräume weitgehend erhalten> (Handlungsrahmen Kutturtandschaft) werden. Die im Eig-
nungsgebiet Nr. 12 geplanten fünf riesigen (220 m hohen und 160 m breiten) Windturbinen
würden die bestehenden Qualitäten der Landschaft und den Charakter der Kulturland-
schaft massiv beeinträchtigen und die eigenen Erhaltungsziele der Baudirektion untergra-
ben. Anzufügen ist noch, dass diese Qualitäten und der Charakter nicht bloss bei Tages-
Iicht beschädigt werden, sondern auch in der Nacht, weil Turbinen dieser Grösse zur Flug-
sicherheit dauernd mit störenden roten Blinklichtern beleuchtet werden müssen.

Abb.13:

Bild eines Windparks am Abend
in der dünn besiedelten Ex-DDR
(bei Kossdorf, Brandenburg)
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e. unqeklärt hohe Biotopschutzinteressen von nationaler Bedeutuno:

Die Baudirektion hat zu Unrecht keine Felderhebungen zu Vögeln und Fledermäusen
durchgeführt. Es liegt deshalb im Dunkeln, wie viele national prioritäre Arten durch die Tur-
binen gefährdet würden. Die von der Baudirektion im Steckbrief angeführte Liste der mög-
lichen Vogelarten ist (Baumfalke, kleinere Winterschlafplätze Rotmilan, Schwarzmilan,
Waldohreule). Diese Liste ist weit unvollständig.

Zu den Fledermäusen fehlen jegliche Angaben. Bei den Schutzpunkten wurden für den
Brutvogelschutz und die Wildtiervernetzung faktenlos bloss 0 bzw. 1 Punkt vergeben,
ohne auf konkrete Erhebungen vor Ort abzustellen, weil solche zu Unrecht nie getätigt
wurden. Bei den Fledermäusen wurde zu Unrecht ein Defaultwert eingesetzt, weil eben-
falls keine Erhebungen stattfanden.

Gemäss Verordnung (SVO) der Direktion der öffentlichen Bauten des Kantons Zürich be-
treffend Schutz von Naturschutzgebieten mit überkommunaler Bedeutung in Dägerlen und
Dinhard, April 1991'n, sind 4 Teilgebiete im Eignungsgebiet Nr. 12 streng geschützt. Dar-
über hinaus ist eine sehr grosse Fläche von (Wald-)Naturlebensräume, nämlich über 240
Heklaren, betroffen. Die Baudirektion hat nicht geprüft und bewertet, welche schwenvie-
genden Auswirkungen dies für das Ökosysteni hat. So werden etwa Fledermäuse vom
Lärm und Infraschall der Turbinen nachweislich vertrieben (vorne Kap.2.3.1). Nahe lie-
gend ist, dass auch andere Wildtiere negativ beeinflusst werden. Jegliche Untersuchungen
dazu fehlen. Wie dargelegt (Kap. 2) ist die Sachverhaltserhebung vielfach mangelhaft.
Eine korrekte Sachverhaltsabklärung hätte ergeben, dass das Eignungsgebiet Nr. 12 auch
aus Naturschutzgründen ausser Betracht fällt. Ein bundesrechtskonformer Richtplanein-
trag ist auch aus diesen Gründen nicht zulässig.

f- Gefährcl der Trinkwas rouno

Das Eignungsgebiet Nr. 12 betrifft wichtige Grundwasserressourcen für die Gemeinden Dä-
gerlen, Andelfingen (Niedenruil), Thalheim und Dinhard. Es überschneidet sich mit (ge-
schätzt) 70 Hektaren Gewässerschutzgebiet Au. und betrift im östlichen Teil sogar eine
Schutzone 53 für die wichtigste Trinkwasserfassung der Gemeinde Dägerlen. lm westlichen
Teil befindet sich wenige 100 m südlich des Eignungsgebiets eine weitere Trinkwasserfas-
sung (bei Rutschwil).

19
https://maps.zh.ch/systemidocs/aln_fns/svo zhlsVo_Daegerlen_Dinhard.pdf
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Abb. 14:

Auszug aus Gewäs
serschutzklarte kt. GIS

Es werden zwei Trink-
wasserfassungen
(blau) betroffen.

Lage Eignungsgebiet
(schwarz gepunktete

Umrandung) ist appro-
ximativ eingezeichnet

Namentlich im Brandfall geht von den Windturbinen eine grosse Gefahr für das
Grundwasser und die Wasserversorgungen aus. Ein Brandfall kann ausgelöst werden durch
Blitzschlag, technische Mängel, Kollision mit einem Flugzeug usw. Beim Brandfallentstehen
hochgiftige Pyrolyseprodukte, die das Grundwasser verschmutzen (nachfolgende Abb.).
Dabei kann die Gondel zu Boden stüzen, wodurch die wassergefährdenden Stoffe
freigesetzt werden und das Grundwasser verschmutzen. lm Falle einer Havarie, zum
Beispiel durch Sturm oder Blitzschlag (kommt vor), kann das gesamte Grundwassergebiet
verseucht werden. Die Gemeinde Dägerlen wehrt sich vehement dafür, dass ihre Umwelt
und ihr Trinkwasser nicht vergiftet werden.

schwazer, giftiger Rauch tritt aus der Rotor fält zu Boden

I
t*

Abb. 15: Brand einer Windturbine

Quel le: https://www.youtu be.com/watch?v=2hJeapzD nO E
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q. Schutzpunkte zu tief und Nutzunqspunkte zu hoch qeqriffen:

Nach den Erläuterungen zur Richtplan-Revision sollen beim Eignungsgebiet Nr. 1 2 nur
635 Schutzpunkte 794 Nutzungspunkten gegenüberstehen. Wie oben ausgeführt, wurden
massgebliche lnteressen von nationaler Bedeutung nicht bzw. falsch (ohne Abstützung auf
Fakten) ermittelt. Folgerichtig ist auch die Zahl der ermittelten Schutzpunkte (635) zu tief.

Sodann sind die Nutzungspunkte (794) viel zu hoch gegriffen, weil das Produktionspoten-
zial und der spezifische Ertrag falsch angenommen wurden.

So sollen gemäss Steckbrief2o pro Turbine 8.2 GWh/a erzeugt werden. Tatsächlich kann aber
mit nur 460/o davon gerechnet werden (vorne Kap. 2.6). Der Energieertrag im Eignungsgebiet
Nr. 12 (gemäss Steckbrief angeblich 41 GWh/a) sinkt damit auf 18.9 GWh/a und damit un-
ter die Schwelle des nationalen lnteresses von 20 GWh/a. Dies bewirkt auch eine starke
Senkung der Nutzungspunkte (minus 250). Dazu kommt eine weitere Reduktion aufgrund der
Schutzmassnahmen für Vögel und Fledermäuse. Bei den Schutzpunkten wurden für den
Brutvogelschutz und die Wildtiervernetzung bloss 0 bzw. 1 Punkt vergeben, ohne auf kon-
krete Erhebungen vor Ort abzustellen, weil solche zu Unrecht nie getätigt wurden. Bei den
Fledermäusen wurde zu Unrecht ein Defaultwert eingesetzt, weil ebenfalls keine Erhebungen
stattfanden. Eine korrekte Sachverhaltsauabklärung hätte ergeben, dass auch das Eignungs-
gebiet Nr. 12 ausser Betracht fällt. Die weiteren Abklärungen werden ergeben, dass deuilich
mehr Schutzpunkte als Nutzungspunkte bestehen, weshalb das Eignungsgebiet Nr. 12 nicht
in den Richtplan eingetragen werden darf.

h Auccnhlr lcckrifarir rrh llra^a eniinanr{ar Prnd r rlzf i icf arfiillf'n vität

Wie ausgeführt (Kap . 2.7) läge die Produktivität von Windturbinen im Eignungsgebiet Nr.
12bei bloss 405 kwh/m2. Tatsächlich ist diese aber noch tiefer, weil die mittlere Windge-
schwindigkeit zu hoch angenommen wurde (vorstehend und vorne Kapitel 2.0). Damit er-
füllt das Eignungsgebiet sehr deutlich das vom BFE gesetzte Ausschlusskriterium für die
Wirtschaftlichkeit (mind. 500 kWh/m2). Antrag 2 ist auch aus diesem Grund gutzuheissen
(fehlendes öffentliches lnteresse an schlecht rentierender Anlage, die zudem einen hohen
Millionenbetrag an Bundessubventionen verschlingt und die Strompreise erhöht)

i. Trotz feh er Sachverhaltse q verlanoen schon bekannte Schutzwerte den Ver-
zicht auf dieses Eiqnunosoebiet:

Für das schöne und intakte Landschaftsbild <Thurlandschaft>, die ISOS-Dörfer, das kan-
tonale Landschafts-Schutz und Fördergebiet <Adlikon-Wiesendangen-Hagenbuch> und
die zahlreichen Naturwerte von nationalem Rang wären die geplanten fünf Windturbinen
im Eignungsgebiet Nr. 12 ein krasser, schädlicher Ersteingriff. Durch die Nähe zu BLN-Ge-
bieten und ISOS-geschützten Dörfern, wäre ein Gutachten der eidgenössischen Natur und
Heimatschutzkommission nötig gewesen. Sowohl die Sachverhaltsermittlung der Baudi-
rektion wie auch ihre lnteressenabwägung vernachlässigt praktisch alle oben ausgeführten
Interessen und Argumente gegen das Eignungsgebiet. Wegen vielfach ungenügender
sachverhaltsklärung kann die nötige lnteressenabwägung (Art. g Abs. 2

20
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Raumplanungsgesetz und Art. 10 Abs. lter Energiegesetz) nicht bundesrechtskonform
durchgeführt werden. Ein Richtplaneintrag wäre deshalb von vorne herein rechtsverlet-
zend.

Abgesehen davon lassen schon die bekannten Landschafts-, Ortsbild- und Natunruerte von
nationaler und kantonaler Bedeutung nur einen Schluss zu: Das Eignungsgebiet Nr. 12
darf nicht als Windparkeignungsgebiet in den Zürcher Richtplan eingetragen werden. Der
Eventualantrag 2 ist deshalb gutzuheissen.

5. Eventualantrag 2: Streichung von vier Teilgebieten im Gebiet Nr. 12 Berg (Dä-
gerlen)

Die detaillierten Begründungen für eine Streichung von vier Teilgebieten folgen dem Even-
tualantrag 1. Ergänzt wird dies durch den Nachweis der Eingabe der Gemeinde Dägerlen
vom 31 .05.2023, welcher als Anhang zu dieser Vernehmlassungs-Stellungnahme beiliegt
und im Rahmen des Vorverfahrens bereits beantragt wurde.

Mit hochachtungsvollen G rüssen

nderSt Däge

J.,
rlen

Pat Jola
Gemeindepräsident

Peter Zahnd
Gemeindeschreiber

Versandt am: 30.10.2024, per Einschreiben

Anhänge
o l'. Schreiben Gemeinde an Kanton vom 31 .05.2023
. 2: Bericht zur Beurteilung der Naturuverte im Eignungsgebiet von GEO Partner vom

24.10.2024
. 3: Landschaftsästhetisches Gutachten zum Eignungsgebiet von der Stiftung Landschafts-

schutz Schweiz vom 24102024
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